
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Wirtschaftswissenschaften mit dem 
Abschluss Bachelor of Science

Modul Bachelor-Arbeit 

Modulnummer 11

Modulname Bachelor-Arbeit

Modulverantwortlich Modulverantwortlicher des Berufsfeldes (siehe Modul 10) 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte und Qualifikationsziele der Bachelorarbeit und des Kolloquiums
Mit der Bachelorarbeit soll der Studierende nachweisen, dass er in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein fachspezifisches bzw. fachübergreifendes 
wirtschaftswissenschaftliches Problem selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden 
zu bearbeiten. Im Rahmen eines Kolloquiums sind die Ergebnisse der Bachelorarbeit 
vorzutragen und eine entsprechende Diskussion darüber zu führen. 
Das Thema der Bachelorarbeit sollte in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem 
gewählten Berufsfeld stehen.  

Inhalte und Qualifikationsziele des Praktikums
Kennenlernen der Unternehmenspraxis im jeweiligen Berufsfeld; Transfer 
theoretischen Wissens in die Praxis. 
Befähigung zum Wissenstransfer nach Abschluss des Studiums; Vertrautheit mit 
berufstypischen Tätigkeiten und Vorgehensweisen entwickeln; Verhandlungs-
kompetenz, Bewältigung komplexer Situationen des Wirtschaftsalltags vorbereiten. 

Lehrformen Lehrform des Moduls sind das Kolloquium und das Praktikum im Gesamtumfang 
von 900 AS (30 Kontaktstunden betreffen das Kolloquium sowie die BA-
Konsultationen mit dem jeweiligen Betreuer, 420 h das Selbststudium und 450 h 
das Praktikum).  

Voraussetzungen für die 
Teilnahme

keine

Verwendbarkeit des Moduls ---

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen für die Bachelorarbeit sind: 

 Module 1 – 8 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Seminar (aus Modul 9 oder Modul 10) 

 2 erfolgreich bestandene Klausuren aus dem gewählten Berufsfeld in Modul 10 
(aus dem Pflicht- und/oder Wahlpflichtbereich) 

Zulassungsvoraussetzungen für das Kolloquium sind: 

 Bachelorarbeit mit mindestens ausreichend bewertet 

 Nachweis des Praktikums (qualifiziertes Arbeitszeugnis des Praktikumsbetriebes) 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind folgende 
Prüfungsleistungen zu erbringen: 

 Bachelorarbeit im Umfang von ca. 50 Seiten, 9 Wochen Bearbeitungszeit 

 mündliche Prüfung (Kolloquium) à 30 min 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in § 10 
der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 

 Bachelorarbeit: Gewichtung 4 – Bestehen erforderlich,  

 mündliche Prüfung (Kolloquium): Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in der Regel im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 900 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.

Amtliche Bekanntmachungen
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